
Amtliche Bekanntmachung der Hansestadt Demmin 

Beschluss der Stadtvertretung der Hansestadt Demmin vom 28.09.2022 über die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 26 „Solarpark Vorwerk Süd" 

1. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 26
„Solarpark Vorwerk Süd" der Hansestadt Demmin für den ca. 41,3 ha großen
Geltungsbereich (siehe beigefügten Lageplan) der Gemarkung Vorwerk, Flur 5,

a. Teilbereich 1: Teilflächen der Flurstücke 4, 7, 8, 9, 14/2, 17/2, 30/2, 31, 32,
33, 34, 35 (ca. 23,8 ha)

b. Teilbereich 2: Teilflächen der Flurstücke 4, 5, 6, 7, 14/2, 35, 116, 117, 118,
119,120,121, 122 (ca.17,5 ha)

2. Mit dem Vorhabenträger wird ein Durchführungsvertrag abgeschlossen.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB
durchgeführt.

4. Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen sowie der Aufstellungsbeschluss
sind öffentlich bekannt zu machen.

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Demmin, 29.09.2022 

gez. Witkowski
Bürgermeister 

Seite 112 

- Siegel - 



Geltungsbereich vorhabenbezogener B-Plan Nr. 26 "Solarpark Vorwerk Süd"

Teilbereich 2

2 Maftttab 1: 7SOO

Kartengrundlage: Juni 12022

Übersichtskarte: Lage im Stadtgebiet
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Quelle: OpenStreetMap
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